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Vorwort 

Die Untersuchung hat im Wintersemester 1967/1968 der Rechts- und 
Staatswissenschaftlichen Fakultät der Westfälischen Wilhelms-Universi-
tät Münster als Dissertation vorgelegen. Das Manuskript war im De-
zember 1967 abgeschlossen. Neuerscheinungen wurden aber bis Ju l i 
1968 möglichst noch berücksichtigt. 

Herr Prof.  Dr. Hans J. Wolff  hat die Arbeit betreut. Durch vielerlei 
Anregungen und kritische Hinweise förderte  er wesentlich das Zu-
standekommen der vorliegenden Schrift.  Für seine wertvolle Unter-
stützung sei ihm an dieser Stelle besonders herzlich gedankt. 

Dank gebührt auch Herrn Ministerialrat a.D. Dr. Johannes Broer-
mann, der durch die bereitwillige Aufnahme der Schrift  in sein Ver-
lagsprogramm die Drucklegung ermöglichte. 

Münster, im August 1968 

Arno  Risken 
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Einleitung 

Wer es heute unternimmt, die Grenzen von Weisungsrecht und 
Gehorsamspflicht zu bestimmen, sieht sich einer schier unübersehbaren 
Fülle von Literatur namentlich aus der Zeit bis 1945 konfrontiert 1. 
Der Grund derart vielfältiger Äußerungen scheint in der rechtssystema-
tischen Stellung des Problems zwischen Strafrecht  — Problem des 
Befehlsnotstandes —, Verwaltungsrecht — Problem des Amtsbegriffs 
etc. — und bürgerlichem bzw. Arbeitsrecht — Rechtsstellung der nicht-
beamteten öffentlichen  Bediensteten etc. — begründet. Bei je anderer 
Akzentsetzung ergeben sich andere Lösungsmöglichkeiten. Die Auf-
nahmebereitschaft  des Themas gegenüber rechtstheoretischen und meta-
juristischen Aspekten — Problem der Verbindlichkeit rechtswidriger 
Befehle — eröffnet  weitere Perspektiven. 

Angesichts des Versuchs, die Menge der Äußerungen nur um eine 
weitere, am Ende nicht einmal neue zu vermehren, ist Rechtfertigung 
geboten: Zunächst sind Befehlsrecht und Gehorsamspflicht unter den 
Maßstäben des Grundgesetzes neu zu durchdenken. Erst jüngst mach-
ten die „Knüppel Marsch-Parolen" 2 der Polizei anläßlich der Studenten-
unruhen das Bedürfnis nach solcher Betrachtung evident. Solange der 
legalitätsbewußte Bürger sich sagen lassen muß, er sei „überspannt 
und überempfindlich in seiner Auffassung  von Recht und Gesetz"3, be-
stehen offenbar  Unklarheiten über die Beziehung von Recht und Ver-
waltung, die konzentriert am Befehlsproblem einsichtig werden. 

Weiter verspricht die rechtsvergleichende Darstellung der Gehorsams-
pflicht bei den verschiedenen Angehörigen des öffentlichen  Dienstes 
Aufschlüsse namentlich angesichts der weithin gleichen Funktions-
wahrnehmung von Beamten und Angestellten sowie der intendierten 
Gleichstellung der Soldaten mi t den beamteten Amtswaltern. 

Insgesamt ist zum Ziel gesetzt, die differenzierende  Regelung des 
Gesetzes unter rechtstheoretischen und rechtsstaatlichen Maßstäben 
kritisch zu überprüfen  und ihre Begründetheit zu erweisen. 

1 Vgl. Röhrs,  S. 82, F N 2; Stratenwerth,  S. 210 ff.  Die deutsche Misère 
fordert  in dieser Untersuchung einmal mehr ihren Tribut: Die zahlreichen 
Dissertationen mitteldeutscher Universitäten waren nicht greifbar. 

2 Vgl. „Die Zeit", Nr. 24 v. 16. Juni 1967, S. 17 ff. 
3 So die Äußerung eines Polizeioberrates in bezug auf die Methoden seiner 

Vollzugsbeamten: „Der Stern", Heft 21 (1967), S. 140. 





E r s t e r T e i l 

Begriffliche  Abgrenzungen 
Grundsätzliche Systematisierung der Grenzen 

1. Kapitel 

Thematische Eingrenzung. Umfang der Untersuchung 

A. Die Weisung 

Wenn hier von Grenzen amtlicher und dienstlicher Weisungen ge-
handelt werden soll, fragt sich, ob damit mehr als eine terminologische 
Änderung gegenüber den bisher angestellten Studien über „Dienst-
befehle", „dienstliche Weisungen", „dienstliches Weisungsrecht"1 etc. 
angestrebt ist. Die begriffliche  Eingrenzung w i rd zugleich den Umfang 
der Untersuchung weisen. 

§ 1. Begriff 

Vorab ist in einem mehr soziologischen Sinne die Weisung abzu-
setzen von Anregungen, Vorschlägen, Warnungen etc. Die zahlreichen 
Definitionen der Literatur werden solchem Bedürfnis meist nicht ge-
recht. Sie implizieren sogleich eine gewisse juristische Vorabentschei-
dung, insofern die Gehorsamspflicht — als essentieller Bestandteil der 
zu findenden Definition — in einem bestimmten juristisch erheblichen 
Bezugspunkt verankert wird 2 . 

Abgesehen davon, daß es einen allgemeinen Begriff  der Weisung 
im Rechtssinne nicht gibt, sondern allenfalls in der je besonderen 

1 Vgl. die verschiedenen Titel bei Röhrs,  S. 82, FN 2. 
2 Vgl. etwa Amman, S. 31, der auf das Überordnungsverhältnis als Grund 

der Verbindlichkeit hinweist; Herrnritt,  S. 272: Befehl als „amtswegige (!) 
Willensäußerung der Behörde (!) gegenüber . . . einer Person"; Lewin,  S. 11: 
„Allgemeine Befehlsbefolgung"  als Kriterium des Befehlsbegriffs;  O. Mayer, 
VwR I, S. 102; I I , S. 182: Befehl als „bindende Wirkimg kraft des besonderen 
Gewaltverhältnisses"; vgl. auch §2, Ziff.  2 WStGB, wonach Einhaltung der 
Befehlsbefugnis  zum Begriff  und nicht nur zur Verbindlichkeit gehört. 
Weitere Hinweise bei Röhrs,  S. 18, FN 3. 
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Bedeutung des einzelnen Rechtssatzes3, würde das Thema bei solchem 
Versuch per definitionem in bestimmter Richtung eingeengt werden. 

Hier soll mi t den angemeldeten Vorbehalten als Befehl, Anordnung, 
Weisung etc. gelten: Die imperative Feststellung hinsichtlich der Wahl 
einer Verhaltensalternative durch einen anderen in der Erwartung, 
daß der Impuls von dem Empfänger als Argument seiner Wahl akzep-
tiert werde4. Es ist nicht erforderlich,  daß der Befehlsadressat seine 
kritischen Fähigkeiten tatsächlich  hintansetzt: Ob pflichtgemäß die 

t Weisung zu befolgen ist, gehört begrifflich  nicht zum Befehl, es reicht 
der Anspruch auf Gehorsam. Dieser muß allerdings wenigstens durch 
eine gedachte Autorität intendiert werden: „Kein Sollen ohne ein — 
wenn auch nur fingiertes — Wollen5." 

Weiter ist die Stellung des Befehlsempfängers  gegenüber dem Impuls 
für dessen begriffliche  Festlegung ohne Bedeutung. Ein Befehl bleibt 
Befehl auch bei Einräumung voller Prüfungsbefugnis 6. 

Definitionsgemäß w i rd in diesem Zusammenhang auch nicht unter-
schieden zwischen konkret-individuellen und abstrakt-generellen An-
ordnungen7. Beide Befehlsarten werden untersucht, was um so mehr 
gerechtfertigt  ist, als das Gesetz hinsichtlich der Gehorsamspflicht eben-
falls nicht differenziert 8. Allerdings w i rd der Schwerpunkt auf dem 
Einzelbefehl liegen, da die abstrakt-generelle Regelung regelmäßig als 
Grenze der konkret-individuellen Weisung in Betracht kommen wird. 
Der allgemeine Befehl ist bei den Grenzen des Einzelimpulses zu 
erörtern. 

3 Vgl. Ammon, S. 28. 
* In Anlehnung an Simon,  S. 81; vgl. ferner  Barfuß,  S. 11; Somlö,  S. 195. 

Wenn Simon,  a.a.O. allerdings meint, der Untergebene lasse sein Verhalten 
von dem Impuls durch das bloße Kriterium des Empfanges steuern, so trifft 
das m.E. nicht zu, da so per definitionem jedes Prüfungsrecht  abgeschnitten 
wird. 

5 Kelsen,  Festschr. f. Nipperdey I, S. 63. 
« H. M. Vgl. Somlö,  S. 195 f. 
7 Wolff,  VwR I , §45, I I , c (S. 2931) faßt die Verwaltungsanordnung als 

abstrakt-generellen bzw. speziellen Impuls an nachgeordnete Ämter auf. 
Weisungen seien dagegen konkret-generelle bzw. spezielle Befehle. Diese 
Unterscheidung bezieht sich aber auf spezifisch verwaltungsrechtliche Hand-
lungsformen, die in diesem Zusammenhang schon wegen der Behandlung 
auch privatrechtlicher Weisungen nicht verwertbar ist. Wie hier: Forsthoff, 
LB, S. 24, 97. 

8 Vgl. §37, 2 BRRG; §55, 2 BBG; Art. 21, I I , 1 EurBStat.; §11, I , 1 SG; 
§ 8, I I BAT. (Die Beamtengesetze der Länder werden im folgenden nur bei 
abweichender Regelung zitiert) Vgl. ferner:  Ambrosius  - Schütz  - Ulland, 
§ 58 nwLBG, Rdnr. 5; Hildebrandt  - Demmler  - Bachmann, § 59 nwLBG, Bern. 
2; Plog-Wiedow,  §55 BBG, Rdnr. 4. 
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Aus dem vorigen folgt für die Untersuchung zweierlei: Grenzen 
einer Weisung können überhaupt nur relevant werden, wenn eine 
Anordnung im bezeichneten Sinne vorliegt. Soweit ein entsprechender 
Impuls fehlt, mag eine Anregung gegeben sein, deren Befolgung dem 
Angesprochenen freisteht;  von einer Gehorsamspflicht und von Wei-
sungsgrenzen kann keine Rede sein1. 

Grenzen einer Weisung sind ferner  ohne Belang, wenn der Befehls-
adressat hinsichtlich bestimmter Tätigkeiten weisungsfrei  gestellt ist2. 
Außerhalb des gesetzlich umschriebenen selbständigen Aufgabenbe-
reichs unterfällt  er der üblichen Gehorsamspflicht,  ist insoweit hier mit 
zu behandeln3. 

Im Ergebnis beschränkt die Untersuchung sich auf alle möglichen 
Weisungen im oben bezeichneten Sinne an befehlsunterworfene  öffent-
liche Bedienstete. 

B. Der öffentliche  Dienst 

Es sollen amtliche und dienstliche Weisungen im öffentlichen  Dienst 
untersucht werden. Aus der Bedeutung des öffentlichen  Dienstes er-
fährt  die folgende Erörterung wesentlich ihre Einschränkung. 

i Vgl. OVG Mstr. v. 30. Juli 1960, AZ Y 18/60. 
a Die wichtigsten Fälle: Richter hinsichtlich ihrer richterlichen Tätigkeit, 

Art. 97, I GG; §§ 25, 26 DRiG. Mitglieder des Bundes- und der Landesrech-
nungshöfe, Art. 114, I I GG; § 11 des G. über die Errichtung und Aufgaben 
des Bundesrechnungshofes v. 27. Nov. 1950 BGBl., S. 765; entsprechend die 
Angehörigen der Rechnimgsprüfungsämter  der Gemeinden, vgl. etwa §101 
nwGO. 

Die Beamten bzw. militärischen Beisitzer bei den DiszG bzw. Wehr-
dienstgeriditen hinsichtlich ihrer richterlichen Tätigkeit §31, I I I BDiszO; 
§37, I I I nwDO; §50, I I WDiszO. Der beamtete Untersuchungsführer  im 
Disziplinarverfahren,  §44, I I I BDiszO; §50, I I I , 1 nwDO. Der Disziplinar-
vorgesetzte des Beamten bei Ausübung seiner Disziplinargewalt, § 23, I , 1 
BDiszO. Die Beamten, die Mitglieder des Bundes- bzw. Landespersonalaus-
schusses sind, bzgl. dieser ihrer Tätigkeit, § 97, I BBG; § 109, I , 1 nwLBG. 
Die Rechtspfleger nach Maßgabe des § 8 des G. über Maßnahmen auf dem 
Gebiete der Gerichtsverfassung und des Verfahrensrechts  (Rechtspfleger-
gesetz) v. 8. Febr. 1957, BGBl. I , S. 18. Die Mitglieder des Kollegiums der 
Bundesschuldenverwaltung hinsichtlich ihrer Aufgaben bei Aufnahme und 
Bedienung der Staatsschulden, § 23 Reichsschuldenordnung v. 13. Febr. 1924, 
RGBl. I , S. 95. Die Hochschullehrer bei Ausübung ihrer Tätigkeit, Art. 5, 
I I I GG, vgl. OVG Lbg. v. 25. Febr. 1957, E 11, S.474 (486ff.);  Bauch, S.63; 
Fischbach,  §56 BBG, Bern. V I I I , 3 (S.434); Schütz,  DiszplR C, I I , 20 (S. 115). 
Zum ganzen vgl. noch Wolff,  VwR I I , § 75, I , f. (S. 63). 

3 Vgl. OVG Mstr. (DiszS) v. 20. April 1960, E(Disz.), 2, S. 151 ff. 


